
Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Mühlweinberge, IV. Teil“ – Textteil  Seite 1 

Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Eberstadt 
Gemarkung: Eberstadt 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

Mühlweinberge, IV. Teil 
Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Maßstab 1: 500      

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach einem Bebauungsvorschlag des Vor-
habenträgers zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projektnummer: 3 2022 0162 
 

 

 

 

Untergruppenbach, den 11.01.2024 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1), § 13a BauGB) am 28.02.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am .... 03.03.2023 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB am .... 30.01.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am .... 09.02.2024 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)                vom …16.02.2024 . bis .... 18.03.2024 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ………………. 

Ausgefertigt: Eberstadt, den  ...........................  

 
 

 Dillig, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses, Inkrafttreten 
(§ 10 (3) BauGB) am ………………. 

Zur Beurkundung: 
 
 

Dillig, Bürgermeister 

ENTWURF 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10, 12 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) in Verbindung mit 
§ 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 
(GBl. S. 357), geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170). Es gilt die Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden ört-
lichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche baupolizei-
liche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

„Mühlweinberge, IV. Teil“ 

1.  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 
Zulässig ist ein Wohnhaus mit Garage und Nebenanlagen. Maßgeblich ist der Vorhaben- und 
Erschließungsplan des Vorhabenträgers, der gem. § 12 (3) BauGB Teil des Bebauungsplans 
ist (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 
Siehe Einschrieb im Plan. 

a) Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 
Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Flächen sind bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen 
Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung des höchsten Gebäude-
punkts (HGP) in Normalnullhöhe und als Höchstmaß nach oben begrenzt. Der HGP wird 
durch den höchsten Punkt des Daches (Oberkante Dach/Dachfirst) definiert. Unterschrei-
tungen sind zulässig. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH = Rohfußboden) der Hauptgebäude ist im Bebauungs-
plan in Normalnullhöhe (m üNN) als Höchstmaß festgesetzt. Unterschreitungen sind zulässig. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

offen, zugelassen sind nur Einzelhäuser ( ).  
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1.6 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 
a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Überschreitungen der Baugrenzen mit Dachüberständen bis 0,5 m sind zulässig. 

c) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO 
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen bis 5 m Breite um bis 
zu 3 m überschritten werden. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m be-
tragen. 

1.7 Nebenanlagen, Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 
a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Planeinschrieb Ga) zulässig. 

b) Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit seitlichen und hinteren Wänden 
Abstände von mindestens 1,0 m eingehalten werden. Der Ein- und Ausfahrtsbereich muss 
bei geschlossenen Seitenwänden mind. 2,5 m und bei offenen Seitenwänden 0,5 m Abstand 
zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Maßgebend dafür ist die Vorderkante der Dach-
überstände. 

c) Nicht überdachte Stellplätze sind – im Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche – allge-
mein auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen. Die Vorgaben nach 
1.9 a) sind zu beachten. 

d) Haustechnikräume sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und auf den dafür 
vorgesehenen Flächen (Planeinschrieb HT) zulässig. 

e) Sonstige Nebenanlagen, sofern als Gebäude beabsichtigt, sind bis zu einer Größe von ma-
ximal 40 m³ auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Von öffentlichen Ver-
kehrsflächen müssen mit seitlichen und hinteren Außenwänden Abstände von mind. 1,5 m 
eingehalten werden. 

1.8 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus.  

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig erfolgen 

(Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges Pflas-
termaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen der 
Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

d) Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten abzuheben 
und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur Rekul-
tivierung und Bodenverbesserung zu verwenden. Notwendige Bodenarbeiten sind schonend 
und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

e) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
Leuchtmittel zu verwenden. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die 
Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private 
Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

f) Für Fenster- und Glasflächen, die größer als 2 m² und zu den Grünflächen im Westen hin 
geplant sind, ist Vogelschutzglas der Kategorie 1 vorzusehen. Alternativ sind wirksame Mar-
kierungen gegen Kollisionen vorzunehmen (z. B. vertikale Linien, horizontale Linien, Punkt-
raster). 
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g) Zur Kompensation des Verlustes einer Fortpflanzungsstätte der Blaumeise müssen im Um-
feld des Plangebiets (Gehölzrand) 5 Nistkästen für Höhlenbrüter (Lochdurchmesser 28 mm) 
platziert werden. 

Der bestehende Nistkasten darf nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln entfernt werden und 
ist in ein Gehölz der näheren Umgebung umzuhängen (z.B. Grundstücksrand) 

h) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink) ist verwitterungsfeste Be-
schichtung zwingend. 

1.10 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 
a) Flächiger Pflanzzwang: Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein stand-

ortgerechter Laub- und/oder Obstbaum sowie zwei Laubsträucher zu pflanzen. (Artenemp-
fehlung siehe 1.10 b). 

b) Artenempfehlung: siehe Faltblatt „Heimische Gehölze im Landkreis Heilbronn“ (vgl. Anhang 
der Begründung oder unter www.landkreis-heilbronn.de; Unsere Dienstleistungen/Formulare 
und Downloads/Bauen, Umwelt und Nahverkehr). 

1.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
Die im Lageplan mit „LR“ dargestellten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zugunsten des 
Flurstücks Nr. 1454 zu belasten. 
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Hinweise: 

a) Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 
gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Ar-
chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Be-
funde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, so-
fern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Sub-
stanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. Grund-
wassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Beabsichtigte 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwas-
serfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren Ausführung anzuzeigen. 
Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbei-
ten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich  einzustellen und das Landratsamt 
als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) und (6) WG). 

c) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-
eurbüro empfohlen. 

d) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die Ei-
gentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das Anbringen 
von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung ein-
schließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschil-
dern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu dulden haben. 

e) Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 
abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten 
und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202 BauGB). Not-
wendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und 
Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstan-
dene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischen-
lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG ge-
währleisten. 

f) Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) hingewiesen. 

Durch Baumaßnahmen bedingte Bodenverdichtungen sind auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 

Verdichtete Bereiche sind nach Abschluss der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen 
wieder wirkungsvoll zu lockern. 

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterboden 
des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen 
ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

Sollte Bodenaushub durch die Gestaltung des Planungsgebietes oder einem daran anschlie-
ßenden Bauvorhaben anfallen, ist dieser vorrangig durch einen Erdmassenausgleich vor Ort 
zu verwenden. Dabei sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus die bei 
der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden. 
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Sofern dies nicht möglich ist, sind entsprechende Verwertungs- oder Entsorgungsmöglich-
keiten einzuplanen.  

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraussichtlich an-
fallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Landratsamt ein Abfallver-
wertungskonzept vorzulegen. 

Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) ist bei Vorhaben 
von mehr als 0,5 Hektar, bei denen insbesondere durch Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf-
füllungen, Versiegelungen und Teilversiegelungen auf natürliche Böden eingewirkt wird, 
durch den Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des Vorhabens ein Bodenschutz-
konzept zu erstellen. Bei Vorhaben von mehr als 1 Hektar kann eine Bodenkundliche Bau-
begleitung verlangt werden. Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Zulassung, ist das Bo-
denschutzkonzept bei der Antragstellung vorzulegen. Sollte ein Vorhaben zulassungsfrei 
sein, muss das Konzept sechs Wochen vor Beginn dem Landratsamt vorliegen. 

g) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wildle-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der besonders 
geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten erheblich zu 
stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und Rodungsmaßnah-
men im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt wer-
den (§§ 39 (5) Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 (1) bis (3) BNatSchG). 

Stützmauern, Lichtschächte und Entwässerungsanlagen sollten so angelegt werden, dass 
keine Fallen für Kleintiere entstehen. 

h) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere zuläs-
sige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 (1) S. 1 
LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] Grünflächen sein, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden.“ Somit 
dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet werden. 

i) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes auf 
der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht.  
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
und örtliche Bauvorschriften „Mühlweinberge, IV. Teil“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag 

Dachform der Garagen - soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind ausschließlich 
Satteldach oder extensiv begrüntes Flachdach (Dachneigung max. 10°). 

Dachaufbauten: Mit den Außenkanten von Dachgauben ist mindestens ein Abstand von 
0,60 m in der Höhe vom First und mindestens 1,5 m von den seitlichen Dachrändern einzu-
halten. 

b) Farbgebung der Dächer: rot, rotbraun, braun, anthrazitfarben. Solare Energiegewinnungsan-
lagen sind hiervon ausgenommen. Begrünte Dächer ohne Farbfestsetzung. 

c) Farbgebung der Außenfassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien 
sind unzulässig.  

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
a) Einfriedungen 

 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedigungen nur als Hecken aus heimi-
schen Sträuchern – auch mit darin einbezogenem Stabgitter-, Maschen- oder Knüpfdraht – 
bis 1,2 m Höhe zulässig. Von Fußwegen, befahrbaren Verkehrsflächen und Feldwegen ist 
mit festen Einfriedigungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Zugelassen 
sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfähigkeit nicht behindern. (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 

 Stützmauern sind entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplans (vgl. Anlage 1 der 
Begründung) zulässig. 

2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
Aufschüttungen und Abgrabungen sind entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplans 
(vgl. Anlage 1 der Begründung) zulässig. 

2.4 Antennenanlagen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 
Je Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. 

2.5 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 
Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

2.6 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit 
erhöht, bei der Entstehung von Bruchzahlen ist aufzurunden. 

 

 


